
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der  
 
Franks Agentur und Franks Event GmbH 
Huttenstraße 9, 01309 Dresden, 0351 – 31 77 60 0, post@derpartymanager.de 
 
1. Gegenstand des Vertrages 
 
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der Franks Agentur und Franks Event 
GmbH - nachstehend “Agentur“ genannt - mit ihrem Vertragspartner - nachstehend "Kunde" genannt. 
 
1.2 Gegenstand der AGB’s ist die Erbringung von nachfolgenden Agenturleistungen: 
 
Werbung und Grafik 
Veranstaltungsservice 
 
1.3 Die Agentur wird die Interessen des Kunden nach bestem Gewissen und Können wahrnehmen. Der Kunde seinerseits wird im 
Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit alle benötigten Markt-, Produktions- und Verkaufszahlen und sonstige für die Leistung 
der Agentur wesentliche Daten zur streng vertraulichen Behandlung zur Verfügung stellen. 
 
2. Vertragsdurchführung 
 
Auftragsdurchführungen müssen bestätigten Angeboten/Verträgen zugrunde liegen. Ohne ein schriftlich bestätigtes Angebot/Vertrag 
hat der Kunde kein Recht auf Erbringung seiner Leistung. In Ausnahmen kann die Angebots-/Vertragsbestätigung auch mündlich er-
folgen. Es gelten die im Angebot/Vertrag niederstehenden Bedingungen und die AGB’s. 
 
3. Preise 
 
3.1 Es gelten die im Angebot/Vertrag bestätigten Preise. Zahlungen sind 10 Tage nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug fällig. 
Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der Agentur ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von: 2 % 
- über dem Referenzzinssatz der Europäischen Zentralbank gemäß dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz - zu. Das Recht der 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt unberührt. 
 
3.2 Wenn der Kunde Aufträge, Arbeiten, umfangreiche Planungen und dergleichen außerhalb der laufenden Betreuung ändert 
und/oder abbricht, wird er der Agentur alle angefallenen Kosten ersetzen und sie von allen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 
freistellen. 
 
3.3 Barauslagen und besondere Kosten, die der Agentur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden entstehen, werden zum Selbst-
kostenpreis berechnet. Hierzu zählen z.B. außergewöhnliche Kommunikations-, Versand- und Vervielfältigungskosten. 
 
3.4 Sämtliche Leistungen der Agentur verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19 %. 
 
4. Nutzungsrecht 
 
Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Zahlung für die Dauer und im Umfang des Vertrages die Nutzungsrechte an allen von der 
Agentur im Rahmen dieses Auftrags gefertigten Arbeiten, soweit die Übertragung nach deutschem Recht oder den tatsächlichen 
Verhältnissen möglich ist, für die Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ausgenommen davon sind Logo, Corporate 
Design und Claimerstellungen. Hier müssen die Nutzungsrechte mit Aushändigung der Unterlagen separat erworben werden. 
Die erstellten Werke, auch Warenlieferungen, bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Agentur. 
 
5. Nutzungshonorar 
 
Die Agentur erbringt eine über die rein technische Arbeit hinausgehende geistig-kreative, organisatorische Gesamtleistung, diese 
geistig-kreative, organisatorische Gesamtleistung kann in Form einer Agenturkostenpauschale abgegolten werden. Die Agentur 
behält sich diese Reglung nach Art und Umfang der Leistung vor und zeichnet diese im Angebot extra aus. 
 
6. Weitergabeverbot 
 
Sämtliche Informationen einschließlich des Briefings oder sonstiger Anweisungen sind ausschließlich für die Agentur bestimmt. 
Dieser ist es ausdrücklich untersagt, die genannten Informationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden, die zuvor schriftlich 
eingeholt werden muss, an Dritte weiterzugeben. Beide Parteien vereinbaren Stillschweigen über die vereinbarten Preise und 
Leistungen gegenüber Dritten. Ausgenommen davon sind Institutionen, der die Parteien rechenschaftspflichtig sind. 
 
7. Haftung 
 
7.1 Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit der Agentur wird vom Kunden getragen. Der Kunde stellt die Agentur von 
Ansprüchen Dritter frei, wenn die Agentur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden ihre 
Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit der Maßnahmen mitgeteilt hat. 



 
7.2 Erachtet die Agentur für die durchzuführenden Maßnahmen eine wettbewerbsrechtliche Prüfung durch eine besonders sach-
kundige Person oder Institution für erforderlich, so trägt der Kunde nach Abstimmung die Kosten. 
 
7.3 Schadensersatzansprüche gegen die Agentur sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Verhalten der Agentur oder deren Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Schadensersatz 
beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden 
ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsfristen im Einzelfall für die Agentur zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese. 
Für alle weiteren Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
7.4 Der Höhe nach ist die Haftung der Agentur beschränkt auf die bei vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen Schäden, die 
bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. 
 
7.5 Die Haftung der Agentur für Mangelfolgeschäden aus dem Rechtsgrund der positiven Vertragsverletzung ist ausgeschlossen, 
wenn und soweit sich die Haftung der Agentur nicht aus einer Verletzung der für die Erfüllung des Vertragszweckes wesentlichen 
Pflichten ergibt. 
 
8. Vertragsdauer und Kündigungsfristen 
 
Dieser Vertrag tritt mit schriftlicher Abgabe der korrespondierenden Willenserklärungen, d.h. Unterzeichnung des Angebotes/ 
Vertrages in Kraft. Er wird für die daraus hervorgehende Vertragslaufzeit abgeschlossen. Soweit der Vertrag für eine unbestimmte 
Zeit abgeschlossen wurde, kann er mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden, wenn die Kündigungsfrist 
nicht separat anders vertraglich geregelt ist. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Alle erstellten Angebote und deren Preise haben eine Gültigkeit von 4 Wochen. Ausgenommen 
sind Sonderangebote. Die Agentur verpflichtet sich in diesen Fällen den Zeitraum im Angebot/Vertrag extra auszuweisen. 
 
9. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
 
Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen zulässig. 
 
10. Sonstige Bestimmungen 
 
10.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. 
 
10.2 Eine Änderung des Vertragspunktes 10.1 bedarf ebenfalls der Schriftform. 
 
10.3 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
11. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die 
jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt und die denübrigen vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft. 
 
12. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen der Parteien ist ausschließlich der Sitz der Agentur. 
 
 
Dresden, 20.06.2007 

 


